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RS OGH 1985/7/24 3Ob68/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.07.1985

Norm

ZPO §514 B

ZPO §520 A

Rechtssatz

Ist der Revisionsrekurs schon mangels Beschwer unzulässig, schadet es auch nicht, daß der Beschluß der zweiten

Instanz keinen Ausspruch über den Wert des Beschwerdegegenstandes und, falls die Sache im sogenannten

Zulassungsbereich liegen sollte, über die Zulässigkeit des Revisionsrekurses enthält.
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